
 

Gebührensatzung Multifunktionshaus Odderade 
 

Aufgrund des § 4, Absätze 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 
28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Mai 2021, 
GVOBl. S. 566 ff. und des § 1, Abs. 1, des § 2 und der §§ 4 und 6, Absätze 1 bis 4 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01. 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 27.), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.05. 2021, 
GVOBl. S-H. S. 566, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung Odderade 
vom 09.12.2024 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung des 
Multifunktionshauses Odderade, Dorfstraße 19 in Odderade erlassen:  
 
 

§ 1  
Gebührentabelle 

 
I. Gemeindliche Veranstaltungen  

 
1.   Gemeinde  

 
1.1   Sitzungen / Veranstaltungen  

  Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben      frei 
 
2.   Feuerwehr  

 
2.1   Dienstabende und Versammlungen der Feuerwehren    frei 

 
3.   Vereine, Parteien, Organisationen mit Sitz in Odderade 

 
3.1   Sitzungen / Übungsabende / Versammlungen     frei 
 
4. Veranstaltungen der Feuerwehren, Vereine, Parteien, Organisationen  

mit Sitz in Odderade  
 

4.1 Kulturelle, soziale und gesellschaftspolitische Veranstaltungen 
      sowie Veranstaltungen zum Wohle der Dorfgemeinschaft 
       ohne Eintritt und ohne Gastronomie      frei 
 
4.2 Veranstaltungen mit Eintritt/und oder Gastronomie  
       pro verkaufte Eintrittskarte/teilnehmende Person     2,00 € 
      (bei Hutsammlungen 10 % der Einnahme – höchstens 1,50/pro Person)  
      inclusive Reinigungspauschale  
 
Bei vollständiger Offenlegung der finanziellen Abrechnung der Veranstaltung kann eine 
Sondervereinbarung mit der Gemeinde getroffen werden.  
 
II. Andere Veranstalter  

 
5. Einzelpersonen  

 
5.1 Private Feiern und Veranstaltungen von Odderader Bürgern  
      mit dem vollendetem 21. Lebensjahr           pauschal  200,00 € 
      
     

  5.2 Gewerbetreibende mit Firmensitz in Odderade                           pauschal     200,00 €  



 
5.3 Nutzung Beamer              25,00 €  

 
5.4 Es wird eine Kaution gefordert                                                                          150,00 € 
 
5.5 Reinigungspauschale je Stunde                                                                            40,00 € 
 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
      Die Satzung tritt am 1.1.2025 in Kraft.  
        
 
      Odderade, den 09.12.2024 
 
 

Gemeinde Odderade  
Gez. Andreas Ruge  
Bürgermeister 



 


